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OSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010WIEN, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 632718, DW 23 

Zl. 467/87 An das 
Bundesministerium fUr Landes­
verteidigung 

Franz-Josefs-Kai 7-9 
1010 Wien 

zu: GZ 10 048/20-1.14/87 
Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über 

das Wehrdienst-Ehrenzeichen 
(Wehrdienst-Ehrenzeichengesetz) 

-
_. _. � --

�efrifft Gel? LJ:�:'�Jl 
z . ..... _.......... . '  

Datum: 21. JAN.1988 ,; 

22. Jan. 1988 /:/J�f-t Verteilt ...• _ .. -•. --------- �-t-. 
---- -

) 

Der Österreichische Rechtsanwaltskarrme.ctag . .gibt zum vorlie­

genden Entwurf (We hrdienst -Ehrenz eichengesetz ) die nachfol­

gende 

S t e l  I u n 9 n a h m e 

ab und ü bermittelt wunschgemäß 25 Abschriften dieser Stel­

lungnahme unmittelbar dem Präsidium des Nationalrates und 

eine Ausfertigung dem Bundesministerium fü r Landesvertei­

digung . 

1 Zum Grundsätz lichen: 

1.1 Die Probleme im Vollziehungsbereich scheinen durch 

die ein heitliche Regelung des vorliegenden Sachverhaltes 

in einem Gesetz (Entwurf) beseitigt, weshalb diesem Ent­

wurf aus dem genannten Grunde einschließlich der damit ver­

bundenen Verwaltungsvereinfachung zugestimmt wird. 
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1.2 Die Möglichkeit der Verleihung des Wehrdienst-Ehren-

zeichens in drei Stufen (Wehrdienstmedaille) und in drei 

Klassen (Wehrdienstzeichen) findet ebenfalls unsere Zustim­

mung. 

1.3 Nicht verträglich ist die Würdigung treuer Dienste 

im Bundesheer durch die Verleihung des Wehrdienst-Ehren­

zeichens trotz einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener 

gerichtlich strafbarer Handlungen auch bei einer Verurtei­

lung zu einer Freiheitsstrafe unter einem J ahr, bzw. wegen 

einer Pflichtverletzung nach dem Heeresdisziplinargesetz 

bei einer Bestrafung mit einer anderen Disziplinarstrafe 

wie dem Verweise. 

In den Erläuterungen wird ausdrücklich auf den "Milizge­

danken" , also der Notwendigkeit einer vom Staatsvolk ge­

tragenen umfassenden Landesverteidigung und die sichtbare 

Würdigung von Wehrdienstleistungen hingewiesen. Ebenso wird 

auf das "Wehrdienst-Ehrenzeichen als Auszeichnung" hinge­

wiesen. 

Der Würdigungszweck ist im § 1 des Entwurfes enthalten: 

"Treue Dienste". 

Der verstärkte Anreiz für das Milizkaderpersonal soll durch 

die Bestimmungen des § 3 (1) 8 - 10 gefördert werden: 

"Präsenzdienstleistung von 12 Tagen". 

Zu § 4 führen die Erläuterungen aus, daß der bisher unbe­

stimmte Gesetzesbegriff des "Wohlverhaltens" durch eine 

exakte Umschreibung jener Umstände im Gesetz ersetzt wird, 

die die Verleihung des Wehrdienst-Ehrenzeichens ausschlie­

ßen. Das heißt also, daß sich der Normadressat auch dann 

wohlverhält, wenn er nur wegen einer mit Vorsatz begangen­

en gerichtlich strafbaren Handlung zu einer Freiheitsstrafe 
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un ter einem J ahr verur teil t oder wegen einer Pflich tverle t­

zung nach dem Heeresdisziplinargese tz nur mi t einem Verweis , 

der Geldbuße oder dem Ausgangsverb o t  für höchs tens 7 Tage 

bes traf t wurde. 

Da das "Wehrdiens t-Ehrenzeichen" als Auszeichnung verlie­

hen wird , kann d och darun ter auch nach gramma tikalischer 

Defini ti on und nach dem na türlichen Rech tsempfinden des 

S taa tsbürgers nur vers tanden werden , daß die " Verleihung" 

ein Mehr als den Durchschni t t  verlang t! 

Wir bezweifeln allerdings , daß der durchschni t tliche N orm­

adressa t zu einer Freihei tss trafe über ein J ahr verur teil t ,  

bzw. wegen einer Pflich tverle tzung mi t mehr als einem Ver­

weise , einer Geldbuße oder dem Ausgangsverb o t  über 7 Tage 

bes tra f t wird? 

"Wenn die Sprache nicht stim m t, so ist das, was gesagt wird, nicht das, was 
gemeint ist; ist das, was gesagt wird, nicht das, was gemeint ist, so kom men 
die Werke nicht zustande, so gedeihen M oral und Kunst nicht, so trifft die 
Justiz nicht; trifft die Justiz nicht, so weiß das V olk nicht, wohin Hand und 
Fuß setzen. Also dulde man keine Willkür in den W orten. Das ist alles, w o­

rauf es anko m m t." (Konfuzius) 

Die Begriffe Auszeichnung und W ohlverhal ten s tehen als o im 

Widerspruch zu einem Verhal ten , das mi t einer Freihei ts­

s trafe gerich tlich geahnde t ,  bzw. zu einer Pflich tverle t­

zung , die mi t einer Disziplinars trafe , die über den Ver­

weis hinausreich t ,  geahnde t wird. 

2 Zur Gese tzessprache: 

Diese ha t klar und vers tändlich zu sein. Schlangensä tze , 

Rück- und V orverweisungen , mehr als drei Absä tze für einen 

Paragraphen sind zu vermeiden und wir verweisen auf die dies­

bezüglichen Ausführungen des Herrn Sek ti onschefs i.R. 

Dr. O. Edelbacher. 
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Insb. die § §  3 ,  4 und 10 verstassen gegen obige Richtlinien. 

3 Zum Inhalt: 

Mit Ausnahme der Ausschlußbestimmungen im § 4 stimmt der 

Österreichische Rechtsanwaltskammertag diesem Entwurfe zu. 

Aus Ziffer 2 des § 4 ist nicht ersichtlich, ob auch mehrere 

Pflichtverletzungen gestattet sind, soferne diese nur mit 

einer Disziplinarstrafe . • . • . •  geahndet werden. 

Unklar ist auch, ob gerichtlich strafbare Handlungen und 

Pflichtverletzungen nach dem Heeresdisziplinargesetz ge-

s ta tt e t s i nd, we i I Z i f fe r 1 der Z i f fe r 2 nur mit "0 der" und 

nicht auch mit "und" gegenübergestellt wird. 

Dieser Paragraph müßte sinngemäß lauten: ...... , wenn sie 

(1) wegen einer mit Vorsatz begangenen gerichtlich straf­

baren Handlung oder einer mit Bereicherungsvorsatz began­

genen oder die Sittlichkeit verletzender gerichtlich straf­

baren Handlung verurteilt wurden und (oder) 

(2) wegen einer Pflichtverletzung nach dem Heeresdiszipli­

nargesetz • . • . • .  mit einer anderen Disziplinarstrafe wie 

dem Verweise bestraft wurden. 

Wien, am 4. Jänner 1988 
DER öSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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